
Auszug aus dem Vergnügungsstätten-Konzept der Stadt Hilden,  
am 07.07.2010 als verbindliche Leitlinie für das planerische Handeln in Sachen Vergnü-
gungsstätten im Stadtgebiet Hilden beschlossen. 
 
3.8.4 Billard- und Dart-Cafés 
 
Die bauplanungsrechtliche Einstufung des Billardspiels bereitet oft Schwierigkeiten, denn es 
kann nicht jede kommerzielle Freizeitgestaltung, die der Vergnügungssteuer unterliegt, gene-
rell mit dem städtebaulichen Begriff „Vergnügungsstätte“ belegt werden. Bei der baupla-
nungsrechtlichen Einstufung steht nicht der Sachverhalt der kommerziellen Unterhaltung im 
Vordergrund, sondern die Frage, in welcher Weise sich die Nutzungsart „Vergnügungsstätte“ 
innerhalb der jeweiligen Baugebiete auswirken kann. Da Billardtische in der Regel in 
Schank- und Speisewirtschaften aufgestellt werden, ist die Einstufung, ob es sich nun um ein 
Billardcafé oder Gaststättenbetrieb handelt, in Abhängigkeit davon zu betrachten, ob der 
Spiel- oder der Gaststättenbetrieb vorherrschend ist. Werden weiterhin erlaubnispflichtige 
Spielgeräte nach § 33i GewO aufgestellt, ist zu prüfen, ob der Spielcharakter gegenüber 
dem des sportlichen überwiegt. 11 
Die Charakteristik der Billard- und Dart-Cafés ist umstritten, insbesondere die städtebauli-
chen Auswirkungen, weil einerseits das zusätzliche Angebot, insbesondere für Jugendliche, 
positiv zu bewerten ist, da es zu einer Belebung der Innenstadt führt, andererseits aber Prob-
leme bei einer Konzentration solcher Anlagen bestehen. 
 
3.9 Vergnügungsstätten als vitalisierendes Element 
 
Die Ansiedlung von Vergnügungsstätten führt in der Regel nur dann zu negativen Struktur-
veränderungen in der Innenstadt, wenn Konflikte und Probleme durch die genannten gene-
rellen Standortunverträglichkeiten oder durch Konzentrationen ausgelöst werden. Durch eine 
sinn- und maßvolle Steuerung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten können solche Prob-
leme vermieden werden und Vergnügungsstätten ein belebendes Element der Innenstadt 
sein. Sie bieten als Freizeiteinrichtungen auch Nischen für soziale Kontakte. In den letzten 
Jahren - im Zeitalter des Internets - wird immer häufiger ein neuer Typus von Vergnügungs-
stätte beobachtet, der besonders für junge Erwachsene ein interessanter Treffpunkt ist. Es 
sind Einrichtungen mit Café-Bistro-Charakter, die über Computerplätze mit Internet-Zugang 
verfügen aber auch Spielmöglichkeiten haben und meist aufgrund ihrer Größe und ihres 
Charakters in den Innenstädten angesiedelt sind. 
Auch ein weiterer, vergleichsweise neuer Spielhallentypus kann durchaus positive Effekte 
bringen. Spielhallen in Form von Freizeit-Centern können ein belebendes Element der In-
nenstadt sein. Einrichtungen die über Billard, Dart, Unterhaltungsspielautomaten, Großlein-
wand und Internetplätze verfügen und neben den vorherrschenden Geschicklichkeitsspielen 
nur untergeordnet Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit anbieten und ein kleines gast-
ronomisches Angebot vorhalten, können sehr belebend für die Innenstadt sein, besonders 
dann, wenn sie sich zum Straßen- oder Platzraum hin öffnen. Aus planerischer Sicht können, 
je nach Standortumfeld, solche Einrichtungen positiv bewertet werden. Entsprechend soll in 
der Bauleitplanung in der Innenstadt kein pauschaler Ausschluss von Vergnügungsstätten 
respektive Spielhallen formuliert werden, vielmehr ist genau danach zu differenzieren, wel-
che Formen (Gattungen) stadtverträglich sind und welche nicht. 
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